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TE XTLI CHE F E S T S E T Z U NGE'N

z!!m Beda!!!+ngsplan "Do1lËmtrum" h der Ortsgemeinde Mertesheim,
Verbandsgemeinde Grünlstadt-Land ''"''''"' ' ''' '--"--"'

REClITSGRUNDLAGEN FüRDIE PLAlJUNGS.
REClITLICHEN FESTSETZUNGEN SIND:

UND BAUORDNtJNGS

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung da Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986
(BGBI. l S. 2253), zuletzt geändert duch das Gesetz zur Erleiciiterung von Investitionen
und da' Ausw?isung und; Bereit-stellung von Wohnbauland(kivestitionsaleichterungs-
und Wohnbaulandgesetz) vom 22. Apri 1993 (BGBI. l S. 466). '

2. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege(Bundesnaturschut41esetz) vom
20. Dezember 1976, zuletzt geändert durch bas gesetz zur Erleichterung von
Investitionen und zur Ausweisung und Bereitste]]ung von Wohnbau]and(]nvestitions
erleichterung$- und Wohnbaulanagesetz) vom 22. April 1993(BGBI. l S. 466).

3. Vaordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke(Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. l S. i32),
zuletzt geändert durch dm Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und der Aus-
weisung und BereitsteHung von Wohnbauland(hlveslitiomaleichterungs- und Wohnbau
landgesetz) vom 22. April 1993 (BGBI. l S. 466).

4. Verordnung über die Ausarbeitung der bauleitpläne und die Darstellung des Plan-
imhalts(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 03GB l
1991 S. 58).

l

5. Landesbauordnung Rheinland-Pfäjz (LBauO) vom 28. November 1986 (GVBL.
S.307, ber. GVBL. 1987 S.48), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung
der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 8. April 1991 (GVBL. S. 1 18).

6. Landesgesetz über Naturschtltz und Landschaftspflege(Landespflegegesetz - LPfIG)
in der Fassung vom 5. Febnur 1979 (GVBL. S. 36), zuletzt geändert durch dm
Landesgesetz zur Ändemng des Landespnegegesetzos vom 27. März 1987 (GVB l.S.70)

7. Gemeindeordnung file Rheinland-P:filz (GemO) vom 14. Dezember 1 973 (GVB l
S. 419), zuletzt geändert durch dm Landesgesetz zur Fortführung der Verwaltungs-
vereinfachung vom 8. Apd 1991 (GVBL. S. 104).
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l.Q.0 PLANUNGSREClITLICHE FESTSETZUNGEN
(&yBapGB)

l.l.o Art der baulichen Nutzun
zem. $9 Abs.l Nr.l BauGB i. V. m. $1-15 BauNVO

l.l.l

Zulässjg.sind:

1. Wohngebäude

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden,
Schenk- und Speisewirtschaßen sowie nicht störenden
Handwerksbetriebe

3. Anlagen air khchhche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
spordiche Zwecke

Nicht zulässie sind gem $1 Abs.6 BauNVO:

1. Beliiebe des Beherbergungsgewabes

2. somtige nicht störende Gewerbebetriebe

3. AMagen für Verwaltungen

4. Gartenbaubetriebe

5. Tankstellenjeglicher Art

ë

!

B

5
8
n
g
ë
g
+

g



Ingenieurbüro

Blaü 3

Zulg$$jg sind

!

2.

3.

4.

5.

6.

WirtschaftssteHen land- und fontwirtschaülicher Betriebe und die
dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude

Kleinsiedlungen.einsclÜießlich Wohngebäude mit entsprechenden
Nutzgärten und landwirtschafUiche Ifäebenerwerbsstellen

sonstige WohiWebäude

Beüiebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land-
folstwirtschaßlicher Erzeugnisse ' '

und

Einzehandelsbetxiebe, Schalk- und Speisewirtschaßen

Adagen für örtliche Verwaltungen sowie für khchlicherkulturelle,
soziale, gesundheiÜiche und sportliche Zwecke

Nlg;1ltzulässig sind gem. $1 Abs.6 BauNVO

l

2.

Betriebe des Behabergungsgewwbes

sonstige Gewcrbebetüebe

3. Gartenbaubetäebe

4. Tankstellen

5 Vergnügungsstätten($5 Abs.3 BauNVO)

1.2.0

12 BauNVO

Garagen sind nur innerhalb der übetbaubaren(]rundstücksüächen zulässig.

Garagen sind in einem AbsMnd von sechs Meter von der Stlaßenbe-
grenzungslinie bis zur vorderen Gebäudekante zu errichten und nach
Möglichkeit in den liaupfkörpcr zu integrieren.

Klein diJllensionierte NebeneiniichhJngen bis zu ebel Gmndflächc voll
] O qm un(! 1licht tiberdmchte SteHp]ätze bis zu einer(]rundHäche vcn 25 qm
köllncn auch außerhalb der Baugrenzen zugelmsen werden. 'E
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1.3.0

] .3. 1

Als Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt

im "AEgemeinen Wohngebiet"
'k GRZ : 0.4
+ GFZ : 0,8

im ,,Dodgebiet"
8' GRZ : 0.6

'k GFZ : 0,8

in "Fläche air Gemeinbedarl''
'b GRZ : 0,8

Das im Plan angegebene Maß del' baulichen Nutzung darfnicht überschätzen
werden, auch wenn durch Baugrenzen größere Bauflächen dargestellt sind.

1.3.2 ;18 BauNVO

Im gesamten Geltungsbereich wird die Traufhöhe aufmaxima] l-ünfMeter
feslgeschäeben.
Bezugspunkt.lüerfür ist die Straßenachse miüig des .feweihgen Baugrund-
sHckes und der Schnittpunkt, Außenwand Da(Ähaui mit der Außenwand.

In der "Fläche lür Gelneindebedarf' wird der Bezugspunkt hierfür ist OK
Vorplatz und der SchniH])unkt, Auf3enrand l)achhaut nüt der Außenwand

Gebäudesockel dürfen gegenüber der Erschließungsstraße eine l löse x/on
1,00m nicht überschreiten. Bezugshöhe hierfilr ist dic; Oberkante Fußboden
Erdgeschoi3 zurjeweiJigei] Straßëngradiente.
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1.3.3 Zahl der VoHeescholie eem. $ 20 BauNVO

Die Festsetzung 1 + D(Zan der Vollgeschoße) bedeutet

Zulässig ist höchstens ein Vollgeschoß zuzüglich einem als Vollgeschoß
ausgebauten Dachgeschoß, wobei das Dachgeschoß vollständig im Dachraum
liegen muß.

Der Dachraum whd be©enzt durch den Fußboden des Dachgeschoßes,
gegebenenfalls den Kniestock sowie die Dachschrägen.

Für das Gemeindezentrum wird eine eingeschoßige Bauweise festgesetzt

1.4.0 Bauweise. iiberbaubare Grundstücksflächen.
Gebäudestellune aem.$9 Abs.l Nr.2 BauGB i. V. m

$22 !md 23 BauNVO

Die Bebauung erfolgt in opener Bauweise. Im "Abgemeinen Wohngebiet"
und im ,,DodËebiet" sind Einzelhäuser zulässig
($ 22, BauNVO).

Im Plan eingezeichneten vemlaßte Baugrenzen bestimmen die überbaubaren
Ginndstücksaächen($ 23, BauNVO).

Die Gebäudestellung im "i\ßgemeinen Wohngebiet" und im ,,Dorfäebiet" ist
durch Angabe der Hauptfimtächtungen festgelegt(parallel zur Erschließungs
straße).

1.5.Q Anzahl der WolmEmaenxQIB:X9, Ab$, 11, Nr.6 BauGB

Im "ADgemeinen Wohngebiet" wird die Anzahl der Wohnungen auf zwei je
Wohngebäude begrenzt.

1.6.0

Stützmauemi gem. $9. Abs.l Nr.26 tmd Abs.6 BauGB

Im Zuge des Straßen- und Wegebaucs korrunen teilweise Böschungen auf
Wohngrundstücken zwischen vordere Baugrenze und Straßenbegrenzungs
line zu hegen. Soweit Sfützmauem erforderlich werden, dürfen sie nur bis
z!! einer nähe von mau. 50cm Über OK Straßendecke erlichfet werden. Ln
besonderen Einzelßllen kann eine größere flöhe zugelassen werden.Die
Böschungen sind auf den(lirundstücken zu dulden.
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2.0.0 Bauordnunasrechtliche Festsetzungen

ËB!,$ 9 Abs,4;1BgyGB j,Y, wit $$6.Ab$,6 LBpu0
'Rmd-Pn

2.1.0

LBauO

2.1.]. Dächer

a) Dachfotm

Für das Gemeindezentmm werden ßachgen13igte Pultdächer zu
gelassen.

Auf Garagen und untergeordneten Nebenaidagen sind Flachdächer
zuJässig

Im "Allgemeinen Wohngebiet" und im ,,Dorfgebiet" sind Sattel.
Wahtdächer zulässig

und

b) Dachneigung

Die Dachneigungen sind aus der Nutzungsschablone der Plan
zeichnung zu entnehmen.

Unterschiedliche Dachneigungen aufeinein Gebäude sind nicht
zulässig.

c) ])achaufbauten

Dachaufbauten(Gaumen) sind grundsätzlich zulässig

Ortstypische Gruben wie Giebelgaube, Spitzgaube, Schleppgauhe
und Walmgaube mit. First sind als untergeordnete Baukörper bis zu
einer Länge von 2/3 der Trauilänge in die DachUäclle einzugliedem
Bei Ausnutzung dei zulässigen Gesamtlänge sind die rauben zu
gßedem. Weiterhin dürfen äe Ga1lben die Traute auf 1/3 ihrer Länge
unterbrechen und meissen vom Ortgang einen Abstand von mind.
] .25 m Itaben.
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d) Dacheindeckungen

Dabei sind kleingliedrige Materialien(Ton- bzw. Betonziegel) zu
verwenden.
Ausnahmen sind bei Alllagen zur Nutzung von Sonnenenergie
(Solaranlagen) zulässig. ' '

e) Käestöcke

Ak Kniestock gilt der an der Traufseite eines jeweiligen Gebäudes
gemessene Abstand zwischen der Oberkante lies Daihgeschoß-
rohfuBbodens und der Oberkante der Dachhaut, gemeßen in da
vertikalen Ebene der Gebäudeaußenwand. Kniest'ecke dürfen dne
Höhe von 1,00 m nicht überschreiten,

2.1.2 Außenwandllächen

a) Die Außenwandflächen der Gebäude sind als Putdlächen oder als
Sichtmaueiwerk auszufühen. Sockel-, Fenster- und Türlaibungen
und ähnliche Bauteile aus ortsüblichen Natursteinen oder in färbhchen
Akzentuierungen sind zujässig.

b) Bei der Farbgebung sind helle bzw
grelle Farben sind unzulässig

hellgetönte Farben zu verwenden,

c) Farbige montierte KunststoHe und farbige Verglmungen sind an den
Wohngebäuden und Garagen nicht gestattet.
Ausnalmien sind
Fenstn- und Tt]r:f]ächen, Bautei]e nlnerha]b der(grundstücke. z.B.
Regenschutz-, Windschutz- und Sonnendächer, Balkonbrüstungen .

d) Fassadenverkleidungen aus MetaHen, Kunlststoaen, Keramik,
Schiefen, Asbestzementschablonen odu Talëln sind nicht zulässig
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2.2.Q Einfriedung gem. $86 Abs.l Nr.3 LBauO

Die(grundstücke können eingefhedet werden. Feste Sockel sind nur straßen
soitig bis max. 50 cm Höhe über OK Straßenraum erlaubt.

Zur seien LandschaÜ hin dürften nur lebende Heckenzäune angelegt werden
Einfache Zäune(z.B. Maschendraht) können in die Begrünung intëgäert
werden.
Die Gesamthöhe der Einliiedungen soll l l

0 ''0 '" a''' '

steigen. An Straßeneinmündungen und in
fhedung die Verkehrsübersicht nicht beeinträchtigen.

20 m über Grand nicht {iber-
Kurvensituationen dad die Eh-

Mülltonnenabstellplätze sind gegen Einblick und :direkte Sonnenbestrahlung
abzuschimien. Sie sind entweder in Bauteile einzubeziehen oder durch
Hecken zu umpflanzen. Im Baugesuch ist die Lage der MÜHtonnenabstell-
plätze anzugeben und die Art ihrer Abschimlung zu beschreiben.

3.0.0 HINWEISE

Für einzelne Bauvorhaben können spezielle Baugrunduntersuchungen
erfordahch waden. Die Anforderungen da DIN 1054 an den Baugrund
sind zu beachten.

Da Oberboden ist zu Beginn aller Erdarbeiten, entsprechend DIN 1 8915,
Blatt 6, abzuschieben und zu lagem .

Archäologische Funde sind unverzüglich dem Landesamt fÜr Denkmalpflege,
Speyer, zu melden.

Entlang landwirtschaftlich genutzter(grundstücke und Wege sind Ein-
fhedigungen um 0,5 m gem. $ 42 Nachbanechtsgesetz üiir Rheinland-Pfalz
zurückzusetzen.

Das von den Dach-flächen anfallende Niederschlagswasser sohle nach Mög-
lichkeit in Zistemen gesammelt und zur Gartenbewässerung oder aß Brauch
wasser verwendet werden.

Der Bauträger bzw. der Bauhen hat bei Vergabe der Erdarbeiten die aus-
H[ihrende Bauüma vertraglich zu verpflichten, (]aß der Beginn der Arbeiten
dem Landesamt ülir archäologische Denkmalpüege angezeigt wird.

Die ausfÜhende Baufirmen $hd auf die Bestimmungen des Denkmalschutz
und Pflegegesetzes hinzuweisen.



Ingenieurbüro

Blatt 9

4.0.0 LAIVDESPFLEGERISCliE FESTSETZUNGEN

nach BauGB

1: 9. Abs. 1. Nr. 15

l Die im Plan da].gestellten ÖHenüichen Grünßächen sind mit einer Gräser-
mischung gem. H1. 6. einzusäen und mit Gehölzen gem. H1. 5. A - D bei
einer max. Abweichung von:l 1,0 m zur Darstellung, zu bepfhnzen. Die
Pßanzdichte beträgt einem Gehölz pro zwei Quadratmeter.

Die öllenthchen Grünflächen im Straßen- und Festplatzbereich können
altemativ zur Einsaat mit Bodendeckem, gem. m. s. F, bepflanzt werden

Die vorgesehenen Wiesenflächen dürfen maximal zweimal im Jahr und nicht
vor dem 15. Juni gemäht werden.

Mindestens 20 % der vorgesehenen Fläche des Spielplatzes sind mit Ge-
hölzen aus 111. 5. B - D in einer Dichte von einem Gehölz pro zwei Quadrat-
meter zu bepflanzen. Die Ausgestaltung des Spielplatzes bleibt einem noch zu
erstellenden qualißlzierten Freiflächenplan vorbehalten.

2. Einsaat, Bepflanzung und Pflege der ÖHentlichen Grünflächen werden
spätestens zwei Jahre nach der Ersclüießung des Baugebietes von der
Gemeinde durchgeführt. Ausgenommen hiervon sind die lqächen, die
unmittelbar an Straßen abgrenzen. Diese sind spätestens ein Jah nach
Beendigung des Straßenbaues einzusäen, zu bepflanzen und zu pflegen

3. Die im Plan gesondert gekennzeichneten privaten Grünflächen sind zur
Durchgrünung des Baugebietes mit Gehölzen gem. 111. 5. D in einer Dichte
von einem Gehölz pro zwei Quadratmeter zu bepflanzen. Je angefangene
lauf'ende zehn Meter ])rivale Gllinfiäche ist ein Baum gem. IH. 5. B oder C
zu pflmzen.

4. Sämtliche Pflanzungen auf privaten(}llin-naehen sold spätesl:ens im ersten
Jahr nach Eiüchtung der Baukörper von den Grundstückseigenümem
durchzuülihren, aufDauer zu erhalten und bei Verlust gleichartig n] ersetzen

ë

H
5

ß
Ö

g
6
g

+

g

Ë



Ingenieurbüro

Blatt iO

11.

1.

9. .Abs. 1. Nr. 20

Die Verkehrsnebenflächen, z.B Parkflächen, sowie die Stellplätze, Lager-
plätze, Zufahrten und Zugänge innerhalb der nicht {iberbaubären Grund-
stücksßächen, dtn.fën zur Minderung der Einging in den Boden- und
Wasserhaushalt nicht voU versiegelt werden. Ëie müssen einen Mindestanteil
von 20 % Grasfläche auiÜeisen.

Sämtliche Fuß- und Feldwegc sind zur Außechterhaltung einer ökologischen
Mindeslftlnktion aß Erdwege oder mit einem Schotter-Rasen-Gemisch gem.
n1. 7. herzustellen.

Der Festplatz ist aus den gleichen Gründen mit einem Schotter-]ia.sen
Gemisch gem. 111. 7. herzustellen.

2 Die im Plan gekennzeichneten Sukzession:Rächen sind als Puder- oder
Entwicklungsstreifën sowie als wichtige Elemente des Biotopverbundes zu
erhalten oder durch Nutzungsverzicht neu zu schall'en.

3.

4.

Die Stützmauer am südlichen Rand des Festplatzes ist aus ökologischen und
gestalteißchen Gründen als Kalluteintrockemnauer auszuführen.

Die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft werden spätestens zwei Jane nach der Emchheßung des
Baugebietes von der Gemeinde durchgefilhrt.

1. Die nicht überbaubaren Grundsüicksflächen sind landschansgärtnelisch zu
gestalten und dauerhaR insfandzuhalten. Aus landespflegerisëhen und
gestalteäschen Gründen sowie zur Erfüllung der ökologischen Ausgleichs-
fi)nktion sind pro 100 qm ein großkroniger i,aubbaum t)der Obstb:Lm-
hochstamm oder fünf Sträucher gem. lE1. 5. B, C und D zu pßanzen.

Es ist züässig, aß ]\ltemative zur Gehölzpflanzungje 20 qm Wandfläche
fEichig oder 10 qm Dachfläche von Garagen oder sonstigen Nebengebäuden
extensiv zu begrüßen.

Aufjeden] privaten Baugrundstück ist zur Straßenraumgestaltung mindestens
ein Baum gent. 111. 5. A in einem festen Abstand von einem Meter zur Straße
hin zu pflanzen. Der Abstand der Bäume untereinander darf 10 m nicht
unterschreiten.

Die Gehölze sind aufDauer zu erhalten und bei Versus( gleichartig zu
ersetzen.

:
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2. Auf ÖÜentlichen und privaten Grünflächen sind zur Straßenlaumgestaltung
die im Plan eingezeichnetei] Bäume gem. li1. 5. A in einem lösten Abstand
von ehem Meter zur StraJ3e].ün und max. einem Meter seitlichen Ab-
weichtmg z\lr l)erstellung zu pßanzen.
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3 Oberirdische Stellplatzanlagen sind mit mind. 2,50 m breiten Pflanzstreifën
zu gliedlm und mit Gehölzen aus 111. 5. C, D und F einzugrünen. Fiirjeweils
vier Stellplätze ist ein Baum l. Ordnung Rule 111. 5. C zu pflanzen, aufDauer
zu erhalten und bei Verlust gleichartig zu ersetzen.

4. Die gesondert gekennzeichneten Gehölzbestände sind zu ahalten. Die
Vorschriften der DIN 18920 sind zu beachten. Abgängige Gehölze sind
gleichartig zu ersetzen.

5 Fur die festgesetzten I'flanzungen sind folgende, standortgemäße Pßanzen in
Anlehnung an die heutige potentielle natürliche Vegetation zu verwenden:

A.

B.

Einzelbäume t)amllel zur Stmße
- Spitzahom (Aber platanoides)

( /n Hochstämmiae Obstbäume
- Siißkirsche (Prunus avium),

alte heidnische Sorten
(Malus domestica),
alte heimische Sorten
(Pyrus communio) ,
alte heimische Sorten
(morbus domestica)
(Juglans rege)

Apel

Biene

Speierling
Wahuss

C Einzelbäume
1. Ordnung
- Stieleiche
- Esche
- Felduhne
- Flatterulme
- Spitzahom
- Whterlhde

(Quercus iobur)
(Frzxinus excelsior)
(Ulmus minor)
(Ulmus laevis)
(Aber platanoides)
(Tina cordata)

ll. Ordnung
- Feldahom
- Hainbuche
- Schwarzerle
- Faulbaum

(Aceh campestre)
(Carpinus betdus)
(Ahaus glutinosa)
(Rhainnus ß'angula)

D. Sträucher :
- Berbeätze
- ScHehdom
- Weißdom
- Gemeiner Hartäegel
- Gemeine Heckenkh-sche
- Hundsrose
- Hasehuss
- PfWe1lhütchen
- Schwarzer Holunder
- Gemeiner Sclmeeball
- Korbweidc

(Berberß vulgaris)
(Prunus sphlosa)
(Crabegus monogyna)
(Camus sanguinea)
(LoMcera xylostcuin)
(Rosa janina)
(Coq'lus aveliana)
(Euonymus europaca)
(Sambucw nigra)
(Vibumum opulus)
(Salix viminalis)
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E: Wandbegrünung
- Gemeiner Efeu
- Wilder Wein

(lledera helix)
(Parthenocissus
täcuspidata "veitchii")
(Polygonum auberlii)
(Lonicera spee.)
(Vilis-Hybriden)
(Clemaü spee.)

Knöteäch
GeißblattaNcn
Echter Wein
Clematisarten

F: Bodendecker
- Immergrün
- Blutroter Storchsctmabel
- Johanniskraut
- Waldsteinie
- Fingerkraut
- Lavendel
- Rose

(Vinca minor)
(Geranium sanguineum)
(n)-peäcum cab'cinum)
(Waldsteinia ternata)
(Potentih fhcücosa var.)
(Lavendula angustifolia)
(Rosa spee.)

6. Grasmischung zur Einsaat der Grönaächen; in AMehnung an RSM 7

Rotes Straußgras
Glatthafër
Horstrotschwu)gel
Rotschwinge]
Gemeiner Schwingel
Deutsches Weidelgras
Wiesenrispe

Agrostis capiHaiß
Arrhenaüierum elatiw
Festuca rubra commutata
Festuca mora rubra
Festuca ovha
Lolium perenne
Poa pratensis

10%
10%
20 %
20 %
25 %
5%

10%
100 %

Die Aussaatmenge beüägt 20 kg'ha

7 Grasmischung für Schottenasen; RSM 4

1-1orstrotschwingel
Rotschwingel
Rotschwhge]
Deußches Weidel©as
Wiesenrispc

Festuca mbra commutata
FesMca rubra rubra
Festuca rubra tächophyEa
Lahum perenne
Poa pratensis

20 %
10%
10%
30 %
30 %

Die Aussaatmenge beträgt 25 g/qm

8. Bei dem zu veiwendenden Pflanzgut muß es sich um nÜndestem zwei
Ma] velpf]anztes Material handeln.

Einzelbäume in Straßen- oder Stenplatzbeleichen meissen einen Stallun-
umfang von mind. ] 6 cm haben, an anderem-t Standorten genügen 12 cn].
Obstbaumhochstämme müssen ehen Stammtlmfang Ä/on mind. 8 cm haben

Bäume ll. Ordnung sind als llochstamm mit einem Std-nlmulMang von mhd
8 cm oder ak Heßtu, mind. 150 cln hoch zu pflanzen.

l leistcr meissen ehe Ä4indesthöhe vcn 1 50 cm. Sträucher von 90 cm haben
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9. ]nnahalb der Grenzen des Bebauungsplanes haben die g$ 44 - 52 des
Nachbarrechts-gesetzes fÜr Rheidantl:malz, vom 15. Juni 1970(GVBL
198), unter Ausnahme der tlberbaubaren Flächen, keine Gültigkeit.

S

9
r
zu

erwaüen sind.
l Den zu erwartenden Eingrmm auf ößenüichen(]rundstücksflächen

(ca: 1000 qm Straßen. und Parkplatmächen) werden als Ausgleichs
maßnahmen zugeordnet:

geplante straßenangrenzende ÖHmtliche(}rünfEichen(ca. 1000 qm)
2. Den zu erwartenden Eingliflfën aufprivaten Grundstücksßächen sowie der

Rache für Gemeinbedarfund des Fëstplatzes werden neben den ftlr die
(grundstücke selbst geltenden Festsetzungen gem. Teil A. 1. 3 und 4, 11. 1- 4,
und 111. 1- 4 auch noch Teil A. 1. 1 und 2, die ÖHenüiche Grünfläche südlich
des Eisbaches betreHënd, als Ausgleichsmlaßnahme zugeordnet.

Dabei werden die Maßnahmen gem. Teil A. 1. 1 und 2 von der Gemeinde an
Stehe und aufKosten der Eigenümer der Grundstücke durchgeführt
Verteilungsmaßstab bir die dabei entstehenden Kosten ist die überbaubare
Gmndstücksfläche.

3. Die Art der Kostcnemlittlung und da Umfang der Kostenerstathng werden
m einer eigenen Satzung geregelt.

TEIL Cl:lllinweise

1. Der Oberboden ist zu Beginn aller Erdnbeiten entspiechcnd DIN 1 8915,
Blatt 3 abzuschieben und zu sichem.

2. Stehplätze, Lagerplätze, Zufahrten und Zugänge innerhalb der tiberbaubaren
Grundstücksfläche sollten zur Minderung äer Ëingrme in den Boden- und
Wasserhaushalt nicht voH versiegelt werden.

3. Nadelgehölze sollten aufgrund ihrer geringen ökologischen Wertigkeit und
dem feNenden Nahnaumbez\lg im gesamten Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes nicht angepflanzt werden .ë
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4.

5.

Die Obstbäume sind zumindest in den enten zehn Jahren jährlich zu pflegen

Die Stiäuchcr sollten bei Bcdarfin kleinen Teilabschdttcn, jährlich.jedoch
nicht aulmehr als 20 % der Gesamtfläche gepflegt werden.



Ingenieurbüro

Blatt 14

6. Die Sträucher sind in(3mppen zu drei bis acht Stück zu setzen. Die Pflan-
zungen soßen Lücken aufweisen. Diese:Freiflächen können der Sukzession
ilberlassen werden. Sie dürfen nicht gedtlngt und höchstens ein mal jährlich,
Ende September, unter Enüemung des Mähgutes, gemäht werden.

7. Aufden öüenüchen Grünflächen erfolgt keine Düngung, nach Bedarf
werden die Flächen ein oder zwei mal jährlich gemäht. Das Mähgut ist abzu-
transporüeren oder kann, zumindest teilweise, als Mulchmatetial für die
Baumscheiben der Obstbäume verwendet werden. Erste Magd Mitte bß
Ende Juni, 2. Mahd Ende September.

8. ])as anfallende Oberflächenwasser von Dachflächen ist nach Möglichkeit zu
sammeln und zu verwenden(z.B. Grünflächenbewässerung, Toiletten-
spülung).

AuJëesËgl111.i Februar 1994 GgliiÜelt September 1994


	Untitled_08082018_110319
	Untitled_08082018_110319_001

